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2.9.14 § 65 Vorzeitige Besitzeinweisung
1 Entstünden durch Zuwarten für das Gemeinwesen bedeutende Nachteile, so kann die
Schätzungskommission bei formeller Enteignung den Enteigner nach Anhörung des zu
Enteignenden vorzeitig in den Besitz einweisen, sofern sichergestellt ist, dass die Festsetzung der
Entschädigung trotz der Besitzergreifung möglich ist.
2 Der Enteigner hat auf Verlangen der Enteigneten eine angemessene Abschlagszahlung zu
leisten. Der Enteigner besitzt am Grundstück im Umfang der Abschlagszahlung und bis zur
vollständigen Leistung der Entschädigung einen Anspruch auf Errichtung eines gesetzlichen
Grundpfandrechts im Sinne von §137 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch.

4

Kommentar zum Planungs- und Baugesetz (PBG) samt Verordnung (V PBG)
Druckdatum: 29. April 2026



Stichwortverzeichnis

formelle Enteignung, 4

Schauml;tzungskommission, 4

Kommentar zum Planungs- und Baugesetz (PBG) samt Verordnung (V PBG)
Druckdatum: 29. April 2026 5


	§65 Vorzeitige Besitzeinweisung

